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 Anlage 4: PLANZEICHNUNG / ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

 PLANZEICHENERKLÄRUNG nach BauGB/PlanZVO

DARSTELLUNG DER LÄRMPEGELBEREICHE

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Sonstiges Sondergebiet (§11 Abs. 3 BauNVO)

1.1 Das Sonstige Sondergebiet mit den Teilflächen SO I, SO II und SO III dient der Verstetigung des zentralen 
Versorgungsbereiches (Quartierszentrum mit Nahversorgung).

 
1.2 Innerhalb des zeichnerisch festgesetzten Sonstigen Sondergebietes mit den Teilflächen SO I, SO II und 

SO III sind folgende Nutzungen allgemein zulässig:
- Wohnnutzung,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung, 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.3 Innerhalb des zeichnerisch festgesetzten Sonstigen Sondergebiets SO I sind großflächige 
Einzelhandelsnutzungen nur in der Ebene 0 (Erdgeschoss) und nur mit einem nahversorgungsrelevanten 
Sortiment mit einer maximalen Verkaufsfläche von 2.000 qm (maximal 1.400 qm Lebensmittelvollsortiment,  
plus maximal 600 qm Getränkemarkt) zulässig.
Der Anteil des innenstadtrelevanten Sortiments gemäß Kommunalem Entwicklungsplan Zentren des ZRK 
(2015) darf 150 qm je Betrieb nicht überschreiten.

1.4 Innerhalb des zeichnerisch festgesetzten Sonstigen Sondergebiets SO II sind großflächige 
Einzelhandelsnutzungen nur in der Ebene 0 (Erdgeschoss) und nur mit einem nahversorgungsrelevanten 
Sortiment mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.400 qm (Lebensmitteldiscounter) zulässig. 
Der Anteil des innenstadtrelevanten Sortiments gemäß Kommunalem Entwicklungsplan Zentren des ZRK 
(2015) darf 150 qm je Betrieb nicht überschreiten.

1.5 In den Sonstigen Sondergebieten SO I, SO II und SO III sind sonstige Einzelhandelsnutzungen mit 
nicht-zentrenrelevantem und/oder innenstadtrelevantem Sortiment nur in der Ebene 0 (Erdgeschoss) und 
jeweils nur bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 800 qm zulässig, wenn sie der Ergänzung der 
Nahversorgung des Gebietes dienen und wenn sie gleichzeitig den Anteil des innenstadtrelevanten 
Sortiments gemäß Kommunalem Entwicklungsplan Zentren des ZRK (2015) 100 qm je Betrieb nicht 
überschreiten.
Wohnnutzungen jeglicher Art sind nur oberhalb der Erdgeschoss-Ebene zulässig.

1.6 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Sonstigen Sondergebiete SO I, SO II und SO III sind insbesondere 
nicht zulässig: 
- Vergnügungsstätten, insbesondere auch Spielhallen und ähnliche Betriebe, die der Aufstellung von 
Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten dienen, sowie Wettbüros als Unterart von 
Vergnügungsstätten inklusive Wettannahmestellen. 
-  Tankstellen. Hiervon ausgenommen sind Ladesäulen, die der Elektromobilität dienen (Kfz und Fahrräder).
-  Alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf den Verkauf erotischer Warensortimente, Darbietungen 
oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, einschließlich Bordelle oder bordellartige 
Betriebe sowie Wohnungsprostitution.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 16-20 BauNVO) 

2.1 Innerhalb der Sonstigen Sondergebiete SO I, SO II und SO III ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 
1,0 zulässig.

2.2 Garagengeschosse unterhalb der Erdgeschossebene werden auf die Geschossfläche nicht angerechnet 
(§ 21 a Abs. 1 BauNVO).

2.3 Es sind maximal vier Vollgeschosse zulässig. Ein weiteres Vollgeschoss als oberstes Geschoss 
(Staffelgeschoss) ist zulässig, wenn der äußere Dachabschluss entlang der öffentlichen Erschließungsstraßen 
um mindestens 2,0 m zurückspringt. Es sind nur Gebäude zulässig, die mindestens drei Vollgeschosse 
aufweisen. Es sind nur Gebäude zulässig, die eine Mindesthöhe von 11 m (oberster Dachabschluss) 
aufweisen und eine maximale Höhe von 23 m nicht überschreiten. Der Bezugspunkt der Höhenfestsetzungen 
ist das Niveau des angrenzenden Gehweges des öffentlichen Straßenraums in der Mitte der jeweils 
angrenzenden Fassade der baulichen Anlage. Die Höhe kann durch untergeordnete technische Aufbauten 
maximal bis zu einer Höhe von 2,0 m überschritten werden. Die technischen Aufbauten müssen auf allen 
Ansichtsseiten mindestens 2,0 m von der Fassade zurückspringen.

3. Anschluss an die Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)

3.1 Die Zu- und Abfahrten zu den Grundstücken und den Stellplatzflächen sind nur in den zeichnerisch als Ein- 
und Ausfahrten festgesetzten Bereichen zulässig. 
Die Zu- und Abfahrten können unter Beibehaltung der festgesetzten Breiten aus technischen Gründen um bis 
zu 3 m verschoben werden, wenn der Erhalt der zeichnerisch festgesetzten Bäume (Bestand) gewährleistet 
wird.

4. Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Garagen sind ausschließlich innerhalb der durch Baulinien/Baugrenzen definierten überbaubaren 
Grundstücksfläche oder unterhalb der Geländeoberfläche zulässig. PKW-Stellplätze bzw. Fahrradabstellplätze 
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche in den als Flächen für Stellplätze 
festgesetzten Bereichen zulässig. Anlagen zum Laden von elektrisch betriebenen Fahrzeugen sind innerhalb 
der durch Baulinien/Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksfläche und innerhalb der als Flächen 
für Stellplätze (PKW und Fahrräder) festgesetzten Bereiche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) zulässig.

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 1 Abs. 2 BauNVO)

Sondergebiet Quartierszentrum mit Nahversorgung 
(mit Kennzeichnung der Teilflächen SO I bis So III)
(§ 11 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-20 BauNVO)

1: Grundflächenzahl (GRZ)

2: Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

3: Höhe bauliche Anlage als Mindest- und Höchstmaß

6. Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

St

21
3

SO II

SO I

SO

Maßstab 1: 1000

Gemarkung: Kassel
Flur: 18
Karte: Vermessung und Geoinformation 
Stand : Juli 2021

N

 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (nach BauGB)

3. Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 23 BauNVO)

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4. Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (PKW und Fahrräder)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Abstellplätze für Fahrräder
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB)

5. Anschluss an Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Ein- und Ausfahrtbereich mit Angabe der max. Breite

St

St

Lärmpegelbereich V

SO III

1,0 III - IV
min-max

min 11,0 m
max 23,0 m

1,0 III - IV
min-max

min 11,0 m
max 23,0 m

1,0 III - IV
min-max

min 11,0 m
max 23,0 m

StF

StF

St

10. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

11. Nachrichtliche Darstellung ohne Festsetzungscharakter

Zeichnerische Darstellung des ermittelten Kronenumfangs
Baumkartierung durch Buck Vermessung 
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Heinrich-Hertz-Straße 3A, 
34123 Kassel)

Flurstücksgrenze (im Bereich des B-Plans wurden die 
Flurstücksnummern vergrößert, um eine bessere Lesbarkeit zu 
gewährleisten)

9. Planungen und Nutzungsregelungen zur Pflege und zur 
Entwicklung von Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25)

Anpflanzen von Bäumen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Erhaltung von Bäumen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

8. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen 

p private Grünflächen (Zweckbestimmung Ausgleichsfläche)

ö öffentliche Grünflächen (Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün)

7. Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

L Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunternehmen    
(Überbauung nur in Abstimmung mit den jeweiligen 
Leitungsträgern)
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